
Zur Abstimmung über die
SRG-Halbierungsinitiative am
8. März

Nationalräte wie der Zürcher
Gregor Rutz warten seit Jahren
auf die Schwächung der SRG.
Sie würden nur zu gerne Privat-
sender erweitern oder neue
eröffnen. Private Medienverlage
finanzieren sich mit Werbung
und Abos. Tech-Plattformen wie
Google, Facebook, Instagram
und TikTok saugen inzwischen
jährlich über 2 Milliarden Fran-
ken aus der Schweiz ab. Immer
mehr Milliardäre kaufen sich
Medien. Sie bestimmen, was wir
lesen, hören und sehen.

Die SRG ist der breiten Öf-
fentlichkeit verpflichtet.DiePri-
vaten können sich die mediale
Grundversorgung nicht leisten.
Wir brauchen dringend seriöse
Recherchen und in Zeiten syste-
matischer Desinformation ist
derZugangzuunabhängigerBe-
richterstattung sehrwichtig.Die
SRG ist auch für den Schweizer
Sport unverzichtbar. Für Gross-
anlässe, aber auch fürdenNach-
wuchs- und Breitensport. Die
Bevölkerung will über nationale
und ebenso über regionale und
kommunale Themen informiert
sein. Kunst und Kultur sind kein
Luxus, sondern Fundament: Sie
schaffen Räume für Meinungs-
vielfalt, Kritik und Teilhabe.
Wenn die SRG halbiert wird,
droht eine Lücke im öffentli-
chen Diskurs. Da kann ich nur
Nein sagen!

Marcel Sonderegger, Oberkirch

Die SRG steht für verlässlichen
und neutralen Journalismus in
allen unseren Landesteilen.
Randregionen wie der Kanton
Uri kommen zum Zug und wer-
den abgebildet, sei es in politi-
schen Belangen, sei es in gesell-

schaftlichen und kulturellen
Themen oder in Unterhaltungs-
sendungen.Die SRG ist auch für
Informationen aus und für die
vier Sprachregionen verant-
wortlich, was für den Zusam-
menhalt in unserem vielfältigen
Land von grosser Bedeutung ist.
All diese Aufgaben kosten Geld
und könnten von privaten Sen-
dern niemals bewältigt werden.

Bezüglich Geld hier noch
eine einfache Überlegung: Mit
der jetzigen Gebühr bezahlen
wir rund 92 Rappen pro Tag.
Würde diese leidige Initiative
angenommen, kämen unsere
Kosten täglich neu auf 55 Rap-
pen. Ganze 37 Rappen (ab 2029
dann noch 27 Rappen) würde
man folglich so pro Tag einspa-
ren! Macht eine solche Spar-
übung Sinn, wennman dabei
ein vertrautes und abwechs-
lungsreiches Programm der
SRG gefährdet? Ichmeine Nein!

Joe Arnold, Bürglen

Wir leben in einer Zeit, in der
zunehmend jeder in seiner eige-
nen Informationsblase lebt.
RechtePortale für die einen, lin-
ke Plattformen für die anderen.
Algorithmen zeigen uns nur
noch, was wir ohnehin schon
denken. Und nun wollen wir ge-
nau das Medium halbieren, das
dieser Fragmentierung ent-
gegenwirkt?

Die SRG ist nicht perfekt.
Aber sie ist das, was wir in der
Mitte der Gesellschaft brau-
chen: Medien, die eine gemein-
sameSicht auf dieWelt ermögli-
chen. Die Gebühren sind keine
Verschwendung. Sie sind die
Investition in das, was uns als
Gesellschaft zusammenhält.
Wer die SRG halbiert, halbiert
die Schweiz.

Herbert Gut, Theologe, Luzern

Medien spielen bei der Wahr-
nehmung unserer Wirklichkeit
eine wichtige Rolle. Sie beein-
flussen, sind Teil unseres Le-
bens, unserer Identität und
unseres Bewusstseins. Sie kön-
nen steuern, worüber wir nach-
denken, welche Aspekte der
Realität wir überhaupt beach-
ten. Das nennt man Agenda-
Setting. Das wissen und nutzen
auch jene, die Menschen mani-
pulieren wollen.

Zudem könnenMedien nur
einebestimmteMengeanNach-
richten präsentieren. Das ver-
leitet zur Annahme, dass diese
auch die wichtigsten Nachrich-
ten seien. Medien wählen die
Themen aus, filtern und formen
sie. Gatekeepers (Schleusen-
/Torwärter) bestimmen, welche
Nachrichten uns erreichen sol-
len undmit welchen Argumen-
ten sie uns Dinge glaubhaft ma-
chen wollen. Gatekeepers kön-
nen Journalisten, Redaktionen,
Unternehmungen, Marketing-
leute, Politiker, politische Par-
teien, Regierungen oder sonsti-
ge Beeinflusser sein.

Mit Annahme der Halbie-
rungsinitiative wäre die SRG
zwingend auf mehrWerbeein-
nahmen angewiesen. Wollen
wir bei Gatekeeping und Agen-
da-Setting wirklich denWerbe-
Geldgebern in die Hände spie-
len?Objektivität kannnur durch
eine Vielfalt der Medienland-
schaft erreicht werden. Und
durch unbeeinflussten, unab-
hängigen, authentischen und
gut recherchierten Journalis-
mus. Wie ihn SRG das in allen
vier Landessprachen leistet.
Und das hat seinen Preis. Eine
Annahme der Initiative hätte
weitreichende Konsequenzen
für die Demokratie in unserem
Land. Denken Sie darüber nach,
bevor Sie abstimmen!

Walter Schwingruber, Luzern

ZumBild «KeckesWintergold-
hähnchen»
Ausgabe vom 11. Februar

Diese Zeitung zeigte gestern
auf der Forumsseite ein schö-
nes Bild eines Goldhähnchens.
Ob das Tier nun «keck» ist, ist
eine andere Frage. Nur ist ein
Bild eines Goldhähnchens im
Winter nicht automatisch das
Bild einesWintergoldhähn-
chens. Vielmehr zeigt das Bild
ein Sommergoldhähnchen,
kenntlich am deutlichen weis-
sen Überaugenstreif.

Schon kürzlich war auf der-
selben Seite ein Sommergold-
hähnchen präsentiert, das als

Wintergoldhähnchen bezeich-
net war. Sommergoldhähnchen
sind grundsätzlich Zugvögel,
überwintern aber gelegentlich
auch in der Schweiz. Der ange-
gebene Tagesbedarf an Insek-
tennahrung von 5 bis 7 Gramm
ist im Übrigen mindestens so
hochwiedasKörpergewicht von
rund 6 Gramm. Im Sommer ist
er tiefer. Bei sehr kalten Tempe-
raturen kann der tägliche Nah-
rungsbedarf dann sogar das
zwei- bis dreifache des Körper-
gewichts betragen! Faszinieren-
de kleine Tierchen.

Adrian Borgula,
a. Stadtrat und Biologe, Luzern

Für Entlebucher
Wirtschaft
«Lammschlucht: Dasmüssen
Sie zur Abstimmung wissen»
Ausgabe vom 5. Februar

Die Kantonsstrasse K36 führt
durch die eindrückliche Lamm-
schlucht und ist das Rückgrat
unseresWaldemmentals.Bereits
1916 erkannte man die strategi-
sche Bedeutung dieser Verbin-
dung. Die letzte umfassende Sa-
nierung erfolgte 1956. Nach fast
70 Jahren ist eine grundlegende
Erneuerung dringend notwen-
dig. Die Erschliessung des Tals
war schon früh zentral für die
wirtschaftliche Entwicklung.

Im 18. und bis Mitte des
19. Jahrhunderts war die Glas-
produktion eine wichtige Ein-
nahmequelle, möglich gemacht
durch das Holz unserer Wälder
und die Verbindung nach
aussen. Danach entstand die
Hotellerie. Kurgäste aus den
Städten suchten Erholung in
unserer intakten Natur. Heute
lebt Flühli-Sörenberg vom Ta-
gestourismus. Die Bergbahnen
steigern mit ihrem vielfältigen
Angebot im Sommer wie im
Winter die Attraktivität der Re-
gion. Ein Leuchtturmprojekt ist
die Luftseilbahn aufs Brienzer
Rothorn, mit 2348 Metern der
höchste Luzerner Gipfel. 1971
erbaut, 2023 saniert.Kontinuier-
liche Investitionen halten unse-
re Region attraktiv. Auch die
Unesco-Biosphäre Entlebuch
trägt zur Strahlkraft unserer
Heimat bei.

EinemoderneKantonsstras-
se garantiert wirtschaftliche
Stabilität für lokale Betriebe,
sichert touristische Attraktivität
und erhält die Lebensqualität
füralle.Am8.Märzstimmenwir
über den zweiten Abschnitt ab.
Sagen wir Ja.

Claudia Wicki-Huonder,
FDP-Kantonsrätin, Schüpfheim

Frisch ist es um diese Tageszeit. Aber das
Schneeglöckchen hält durch. Leserbild: André Egli

Verheiratete ohne Ehevertrag
unterstehen dem ordentlichen
Güterstand der Errungen-
schaftsbeteiligung (ZGB, Art.
196 ff.). Güterrechtlich ist zwi-
schen den während der Ehe ge-
meinsam erspartenMitteln als
Errungenschaft und den aus der
Erbschaft der Ehefrau stam-
mendenMitteln zu unterschei-
den. Letztere gehören unabhän-
gig vom Zeitpunkt ihres Anfalls
zum Eigengut der Ehefrau. Die-
se unterschiedliche Mittelher-
kunft ist bei derWahl der Eigen-
tumsform zu berücksichtigen,
um eine sachgerechte güter-
underbrechtlicheZuordnungsi-
cherzustellen.

Banken verlangen oft beide
Gatten als Eigentümer
Für Ehegatten kommen beim
Erwerb einer Liegenschaft
grundsätzlich das Alleineigen-
tum eines Ehegatten, das Mit-
eigentum sowie das Gesamt-

Ratgeber

eigentum infolge einfacher Ge-
sellschaft in Betracht.

Alleineigentum eines Ehe-
gatten kann sinnvoll sein, wenn
derausEigengut stammendeFi-
nanzierungsanteil – hierdieErb-
schaft der Ehefrau – den aus Er-
rungenschaftsmitteln geleiste-
ten Beitrag deutlich übersteigt.
InderPraxis verlangen finanzie-
rende Banken bei hypothekari-
scher Finanzierung jedoch häu-

fig, dass beide Ehegatten als
Eigentümer im Grundbuch ein-
getragen werden, womit Allein-
eigentum faktisch ausgeschlos-
sen sein kann.

BeimMiteigentumwerden
festeQuoten imGrundbuchein-
getragen. Diese Quoten sollten
den jeweiligen Eigenmittelbei-
trägen der Ehegatten entspre-
chen. Durch dieQuote kann der
eigengutsrechtliche Beitrag der
Ehefrau korrekt abgebildet und
eine klare güterrechtliche Zu-
ordnung für Scheidungs- und
Todesfall erreicht werden.

Im Todesfall
erhalten Erben Einfluss
Wertveränderungen der Lie-
genschaft und somit Ertrag und
Verlust werden von den Ehegat-
ten im Verhältnis ihrer Quoten
aufgeteilt. Jeder Ehegatte kann
über seinen Anteil verfügen,
wobei demanderenein gesetzli-
ches Vorkaufsrecht zusteht. Im

Todesfall kann dadurch die
Erbengemeinschaft – und kön-
nen damit die Kinder – Einfluss
auf die Liegenschaft erhalten.

In der Praxis häufig gewählt
– und gerade für Ehegatten
unter demGüterstand der Er-
rungenschaftsbeteiligung
meist zu empfehlen – ist der Er-
werb im Gesamteigentum in-
folge einfacher Gesellschaft.

Die Ehegatten sind unge-
teilt Eigentümer der gesamten
Liegenschaft; Verfügungen
sind nur gemeinsammöglich.
Diese Eigentumsform erlaubt
es, unterschiedliche finanzielle
Beiträge intern – etwa in einem
Gesellschaftsvertrag oder in
einemEhe- undErbvertrag – zu
regeln, ohne feste Quoten im
Grundbuch auszuweisen.

Ein wesentlicher Vorteil ist
zudem die Möglichkeit einer
Anwachsungsklausel, wonach
der Anteil des verstorbenen
Ehegatten nicht in den Nach-

lass fällt, sondern dem überle-
bendenEhegatten anwächst. In
den Nachlass fällt dann ledig-
lich eine Geldforderung, was
Konflikte mit den Kindern als
Erben erheblich reduzieren
kann.

Kurzantwort

Unabhängig von der gewählten
Eigentumsform ist zu empfeh-
len, die Herkunft der Eigenmittel
sowie allfällige Ausgleichs- und
Ersatzansprüche klar zu regeln.
Dies schafft Rechtssicherheit
und minimiert Konfliktpotenzial
im Scheidungs- und Todesfall.
(heb)

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
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Medien: Über Werbegelder und Einflussnahme

Ein Sommergoldhähnchen

Schneeglöckchen im Morgentau

Hauskauf in der Ehe: Richtige Eigentumsform wählen
EigentumWir sind verheiratet ohne Ehevertrag. Das Eigenkapital für den geplanten Kauf eines Eigenheims stammt
teilweise aus in der Ehe angespartenMitteln und teilweise aus einer Erbschaft meiner Ehefrau.Welche
Eigentumsform empfiehlt sich unter diesen Voraussetzungen für den Erwerb des Eigenheims?
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